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— Die Verpflichtung des Bürgers zur Wiedergut
machung des angerichteten Schadens und andere 
Verpflichtungen werden bestätigt.

— Der Bürger wird verpflichtet, den angerichteten 
Schaden durch eigene Arbeit wiedergutzumachen 
oder, falls dies nicht möglich ist, Schadensersatz in 
Geld zu leisten.

— Der Bürger wird verpflichtet, die Beleidigung 
öffentlich zurückzunehmen.

— Dem Bürger wird eine Rüge ausgesprochen.
— Dem Bürger wird eine Geldbuße von 5,— bis 

zu 50,— Mark oder bei Eigentumsvergehen oder 
-Verfehlungen eine Geldbuße bis zum dreifachen 
Wert des verursachten Schadens, höchstens jedoch 
150,— Mark auferlegt

(2) Die gesellschaftlichen Organe der Rechts
pflege können Verpflichtungen einer Brigade, einer 
Hausgemeinschaft oder eines anderen Kollektivs 
oder eines Bürgers zur Erziehung des Rechtsverlet
zers bestätigen.

(3) Die Verpflichtung des Bürgers zur Wieder- 
gutmachtung des Schadens erfolgt im Einvernehmen 
mit dem Geschädigten.

(4) Die gesellschaftlichen Organe der Rechtspfle
ge können Empfehlungen an die Leiter der Be
triebe, der staatlichen Organe und Einrichtungen, 
die Vorstände der Genossenschaften und die Lei
tungen der gesellschaftlichen Organisationen geben. 
Diese sind verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen 
schriftlich dazu Stellung zu nehmen.

8. Abschnitt 
Bemessung der Strafe 

und 
4. Abschnitt 

Strafen mit Freiheitsentzug

§ 13 §61

Grundsätze der Strafzumessung

(1) Die Schuld des Täters ist Grundlage für die 
Zumessung der Strafe. Die Wirkungen, die von der 
Strafe für das künftige Leben des Täters in der Ge
sellschaft zu erwarten sind, sind zu berücksichtigen.

(1) Bei der Strafzumessung hat das Gericht die 
Grundsätze der sozialistischen Gerechtigkeit zu ver
wirklichen.

(2) Bei der Zumessung wägt das Gericht die Um
stände, die für und gegen den Täter sprechen, ge
geneinander ab.

(2) ... (s. u.) Bei der Festsetzung der Strafe hat 
das Gericht sowohl die zugunsten als auch zuungun
sten des Täters vorliegenden Umstände allseitig zu 
würdigen.


